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-Nr. I) Wechsel im Vorsitz des Gemeindekirchen
rats bei Gemeinden mit :mehreren Pfarr
stellen 

Evangelisches Konsistorium 
C 11000 - 9/72 
Greifswald, 
den 30. September 1972 
Es wird darauf hingewiesen, daß nach Artikel 67 
Abs. 1 · der Kirchenordnung vom 2. 6. ,50 (Abl. 
Grfsw. 1971 Nr. 2/3) in Gemeinden mit mehreren 
Pfarrstellen der Vorsitz im Gemeindekirchenrat 
unter den Pfarrern in der Reihenfolge ihres kirch
lichen Dienstalters allgemein zum L Januar 1973 
(Beginn des neuen Haushaltsjahres) wechselt. 

In Vertretung 

Dr. Kayse r 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze und
Verordnungen

C. Personalnachrichten

Die kirchliche Verwaltungsprilfung I hat am 18. 
9. 1:972 bestanden: die Schülerin des Seminars für
kirchlichen Dienst Renate Langkabel, Krackow

Berufen 
Pastor Eckehard St a a k zum Pfarrer der Pfarr-

Nr. 3) Ansichtspostkarten 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst . 90

Nr. 4) Fortsetzung Nr. 5 „Beschluß der Konfe
renz der Kirchenleitungen zu Fragen 
des Schwangerschaftsabbruchs v. 11. 3. 
72", Abl. Nr. 8/72 v. 30. 8. 72 90 

Nr. 5) Predigtmeditation zum Bußtag i972 • 96 

stelle Kemnitz, Kirchenkreis Greüswald-Land, zum 
1. Mai 1972, eingeführt am 15. Oktober 1972.

In den Ruhestand versetzt
Pfarrer Werner F u h r man n , Stral&md Marien II, 
Kirchenkreis Stralsund, auf seinen.- - Antrag zum 
1. Oktober 1972

Pfarrer Jürgen Schmid t, Grimmen, Kirchen
kreis Grimmen, zum 1. Oktober 1972. 

Ernannt 
Konsiistorialamtsrat Wilhelm W e nd t zum Kir
chenverwaltungsrat ab 1. September 1972. 
Konsistorialamtsrat Ernst W i e-n e r  zum Kirchen
verwaltungsrat ab 1. September 1972. 

D. Freie Stellen

E. W eitere Hinwei1e

Nr. 2) Druc�ehlerberichtigung 

Im Amtsblatt der Evangelischen La.ndeskitthe 
Greifswald um Nr. 2/3 (Kirchenordnung) sind
folgende Druckfehler zu berirchtigen: 

S. 18: Art. 25 (1) 3. Zeiile: Ausibildungsstätten" (an
statt „AUlSlbiil.dungsschu
len") 

Art. 25 (3) 3. Zeile a. E.: ,,Ordnungen" (an
statt „Anordnungen") 

S. 20: Art. 37 (1) in der 5. Zeile muß das vorletzte
Wort heißen: ,,Maßgaibe" 

S. 29: Art. '98 (2) 2. Zeile: ,,Kreiskirchenrat"
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Evangelisches Konsistorium 
B 12216 - 1/72 
Greifswald, 
den 20. September 1972 

Nr. 3) Ansichtspostkarten 
Der WARTBURG-VERLAG Max Keßler, Jena, 
Schließfach 56, hat auch für 1973 die Möglichkeit, 
für Kirchgemeinden und kirchliche Einrichtungen 
Ans-ichtspostkarten herstellen zu lassen. Mindest
bestellung je Motiv 2000 Stück, Format 10,5 IX 
14,8 cm, Vollbild oder mit wei.ßem Rand, Text 
Vorderseite, Verkaufspreis M 0,20. An den Verlag 
sind ein Fotoabzug und das Fotonegativ von 6 X 
6 cm, bei Neubestellung bereits gelieferter Karten 
jedoch ist nur eine Musterkarte einzureichen. We
gen der Jahresplanung möchten die Bestellungen 
baldmöglichst aufgegeben werden. 

In Vertretung 

La h.s 

8'. Mitteitungen für den kirmliclien Dienst 

Nr. 4) Fortsetzung Nr. 5 „Beschluß der Konferenz 
der Kirchenleitungen zu Fragen des 
Schwangerschaftsabbruchs v. 11. 3. 72, AbL 
8/72 

Paragraph 2 
(1) Die Unterbrechung einer länger als 1,2 Wochen
bestehenden Schwangerschaft darf nur vorgenom
men werden, wenn zu erwMten ist, daß die Fort
dauer der &hwangerschaft das Leben der Frau
gefährdet, oder wenn andere schwerwiegende: Um
�tände vorliegen.
(2) Die Ents•cheidung über die Zulässigkeit einer
;päter als 12 Wochen nach Schwangerschafts�
beginn durchzuführenden Unterbrechung trifft eine
li'achärztekommission.

Paragraph 3 
(1) Die Unterbrechung der Schwangerschaft ist
unzulässig, wenn die Frau an einer Krankheit lei
det, die im Zusammenhang mit dies-er Urterbre
chung zu s,chweren gesundheitsgefährdenden oder
lebensbedrohenden Komplikationen führ�en kann.
(2) Die Unterbrechung einer Schwanger.schaft ist
L1nzulässig, wenn seit der letzten Unterbrechung
weniger als 6 Monate vergangen sind. In beson
der,en Ausnahmefällen kann die Genehm\gung von
der Fachärztekommission gemäß Paragraph 2 Ab-
,atz ·2 erteilt werden.

Paragraph 4 
(1) Die Vorbereitung, Durchführung und Na:::h
behandlung einer nach diesem Gesetz zulässigen
Unterbrechung der Schwangerschaft sind arbetts
llnd versicherungsrechtlich dem Erkrankungsfall
gleichgestellt.
(2) Die Abgabe ärztlich verordneter scllwanger-
;chaftsverhütender Mittel an sozialversicherte 
li'rauen erfolgt unentgelfüch. 

Paragraph 5 
(1) Dieses Gesetz tritt mit s•einer Beschlußfassung

in Kraft. 
'(2) Zugleich tritt Paragraph 11 des Gesetzes vom 
27 .. Sektember 1950 über den Mütter- und Kinder
schutz und die Rechte der Froo (GBL S. 1037) au
sier Kraft. 
(3) Die Einzelheiten der Vorbereitung und Durch
führung der Unterbrechung der Schwangerschaft,
einschließlich der Nachbehandlung, legt der Mi
nister für Gesundheitswesen in Durchführungsbe
stimmungen fes·t.
Das v-orstehende, von der Volkskammer der Deut
schen Demokratischen Republik am 9. März 1972 
beschlossene Gesetz wird hiermit verlcündet. 

Berlin, den 9. März lm-2 

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratis·chen Republik 
W. Ulbricht

Aus der Begründung des Gesetzes durch den Mi
nister für Gesundheitswesen Prof. Dr. Mecklinger: 

Der Ministerrat ist auch darüber informiert, daß 
sich kirchlich ,gebundene Frauen in ihren Vorbe
halten gegen die gesetzliche Regelung auf ihre re
ligiös motivierte Moralauffassung berufen. In die
sem Zusammenhang muß jedoch klar und eindeu
tig festgestellt werden, daß das Anliegen dieses Ge
s•etzes darin besteht, der Frau entspr,echend der 
in der sozialistischen Gesellschaft .r erreichten 
Gleichberechtigung ein Recht zu gewähren. Natür
lich bleit es der Frau überlas,sen, von diesem 
Recht Gebrauch zu machen ,oder darauf zu ver
zichten ... 
Der Minister für Gesundheitswesen wird in einer 
Durchführungsbestimmung u. a. klare Festlegun
gen darüber treffen, daß sich die Frau mit ihrem 
Ersuchen, d. h. ohne schriftlichen Antrag, an ihren 
Haus- oder Betriebsarzt, an einen in einer ambu
lant-medizinischen Einrichtung tätigen Facharzt 
für Frauenkrankheiten oder an die zuständi,gen 
Schwangerenberatungsstellen wenden kann. . Der 
Minister für Gesundheitswesen wird die Aufklä
rungspflicht des Arztes gegenüber der Schwange
ren über den Charakter des medizinischen Ein
griffs festlegen und dafür Sorge tragen, daß in 
diese Aufklärungspflicht auch die Beratung der 
Schwangeren über die zukünftige Anwendung 
schwangerschaftsverhütender Mittel eingezogen 
wird. Das werden vertrauensvolle Gespräche sein, 
an denen ll!nsere Frauen interessiert sind, und deren 
Inhalt s·elbstverständUch strikt der ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegt ... 
Im vorliegenden Gesetzentwurf wird auch die un
entgeltliche Abgabe ärztlich verordneter empfäng
nisverhütender Mittel vor.gesehen. Die Regierung 
will damit die im Interesse der Frau liegende 
wü:nsichenswert-e Bevorzugung dieses Weges der 
Empfängnisverhütung gegenüber der Schwanger
schaftsunterbrechung besonders hervorheben. (Nr. 
22) 

1:2. Zur medizinischen Problematik des Schwan ... 
geschaftsabbruchs 
In jüngsten medizinischen Fachveröffentlichungen 
zur Probl,ematik des legalen Schwangerschafts-
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abbruchs finden sich folgende Ausführungen: 
Die legale Schwangers·chaftsunterbrechung is,t trotz 
klinischer Durchführung, moderner Narkosever
fahrien und großzügigen Einsatzes von Blut- und 
Blutersatzmitteln auch heute -kein harmloser und 
ungefährlicher Eingriff; das lassen die in weiten 
Grenzen schwankenden Angaben der Weltliteratur 
über Mortalität, Morbidität, Operationskomplika
tionen, Früh- und Späts·chäden sowie _über psy
chische und sexuelle störungen erkennen (Nr. 21) 
UlliSere Untersuchungen beweisen den schädlichen 
Einfluß der unterbrochenen Emtgriavidität auf die 
folgenden Schwangerschaften und Geburten. Wenn 
wir zus-ätzlich die viel öfters als Folge der unter
brochenen Erstschwangerschaft auftretenden Früh
und Spätschäden (Sterilität und Infertilität) in Be
tracht ziehen, so kommen wir zur Schlußfolge
_rung, daß die Unterbrechung der ersten Schwan
gers-chaft höchst unratsam ist. Dies verpflichtet 
den Arzt zur vorsichtigen Indikationsstellung und 
zu besonders gewissenhafter Aufklärung der 
Frauen über alle möglichen negativen Folgen. 
(Nr. 14) 

. 
. 

. 

Der Abbruch der Schwangerschaft ist eine opera
tive Notmaßnahme, die radikal und plötzHch nor
male Lebensvorgänge unterbricht und das hormo
nale Gleichgewicht krisenhaft stört. Auch der mo
dernst durchgeführte operative Eingriff hat wie 
jede Operation sein Risiko, das eine sonst orga
nisch gesunde Frau freiwillig übernehmen muß. 
Auch bei völlig korrektem und aseptischem Vor
gehen können neben den Fällen tödlichen Ausgan
ges schwere Sofortfolgen a.wftreten, wie entzünd
liche Fieberzustände, sehr schwer bekämpfbare 
Blutungen und Gerinnungsstörungen, Risse Zerrei
ßungen der Gebärmutter, deren Halska:nal erwei
tert werden muß und deren Wand anomal ge
baut oder durch Erkrankungen verändert sein 
kann. Daneben .sind folgende Spätfolgen bekannt: 
Regelstörungen, allgemeine hormonale Störungen, 
Bauchhöhlenschwangerschaften, Sterilität und In
fertilität, letztere in.sbesonder,e nach Abbruch einer 
Erstschwangerschaft. 

Neben der gesamten hormonalen Krisis, die ein 
Abbruch mit sich bringt, und den oft nachfolgen
den erheblichen Regelstörungen,· sind zusätzlich 
seelische Folgeerscheinungen in vielen Fällen zu 
beobachten. Dazu gehören die neurotischen unbe
wußten Fehlverarbeitungen, bei denen sich aus 
Angst, Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen 
schwerste funktionelle Gesundheitsstörungen ent
wickeln, die tiefgehende Kontaktstörungen, zur 
Umwelt auslösen, in seltenen Fällen bis zu Selbst
mordversuchen. 
Ein anderer Folgekreis ist das Fehlverhalten der 
Mutter zu ihren geborenen Kindern, an denen 
häufig schwere Verwöhrumgsfehler gemacht wer
den. Das Sterben eines Kindes wixd oft als un
mittelbare Strafe empfunden. 
Nach einem Abbruch können insbesondere die 
Partnerbeziehungen gestört sein, •etwa i:n der Form 
von offener Ablehnung wnd unbewußter Versa
gung, wobei es von der Dyspareunie über die. Fri
gidität bis zum Vaginismus kommen kann. 

1.3. Psychologische Aspekte der unerwii.nschten 
Schwangerschaft 

Jede Schwangerschaft ist ein 1hormonal-nervös, 
gesteuerter Vorgang, der tiefgreifende seelische 
Veränderungen mit sich bringt. Die meisten me
dizinischen und sonstigen fachwissenschaftlichen 
Bücher gehen auf das Problem einer U!Ilgewollten 
Schwangerschaft, die eine besondere seelische Be
lastung ·darstellt, nicht oder doch nuir ganz am 
Rande ein. 
Zwei psy,chologische Aspekte unerwünschter 
Schwangerschaft seien hier herausgestellt: 

Schock - Oberrumpelung - Niederlage 
Pie Grundhaltung bei unerwünschter Schwanger
schaft ist eine bewußte oder auch unbewußte 
innere Ablehnung des zu erwartenden Kindes 
durch die Schwangere oder den Vater des Kindes 
- mitunter auch von beiden. Nicht selten ist eine
Schwangerschaft über lange Zeit hin systematisch
verhindert worden, und die Abwehrhaltung ist fi
xiert. In dieser Situation wirkt die Eröffnung
durch den Arzt, der Schwangerschaft feststellt,
wie ein Schock oder eine Überrumpelung. Als, Re,
aktion stellen sich innere Unruhe, Erregung,
Ängste, Ärger, Vorwürfe gegen den Partner, Selbst
vorwürfe ein. Die Ablehnungstendenz verstärkt
sich. Unerwünschte Schwangerschaft kann darüber
hinaus wie· eine Niederlage in der Lebensplanung
empfunden werden. Si,e wird mit Aggres,sionen
gegen sich selbst, gegen den „Umstand" und ge
gen die Umwelt beantwortet. Nicht selten steigert
sich die Schwangere in den Zustand des „präsui
zidalen Syndroms" (Nr. 19) mit etwa folgenden
Symptomen: Verlust der expansiven Kräfte, pas
siv entmutigtes Verhalten, verdrängte Aggression,
die sich nicht selten gegen die eigene Person rich
ten. (Nr. 1)
Hinzu kommt eine Absolutsetzen des eigenen Ich, 
das wiederum vom Gefühl der Einsamkeit und 
dem Erlöschen der Liebesfähigk,eit begleitet ist. 
Eine Flucht in die Irrealität kann sich anschließen. 

Gestörte Einstellung auf das kommende Kind 
Bei mangelnder oder gar fehlender i_nnerer Bereit
schaft für das Austragen eines Kindes kann nicht 
damit gerechnet werden, daß s-ich eine tragfähige 
und gute Mutter-Kind-Beziehung anbahnt. Der 
Embryo wird nicht als werdendes menschliches 
Leben empfu�gen, sondern als unbestimmtes, stö
rendes Etwas .. Die Frauen sind sich infolge der 
fehlenden persönlichen Beziehungen zu dem kom
menden Kind selten darüber im klaren, daß ein 
Abbruch der Schwangerschaft Tötung werdenden 
menschlichen Lebens ist. Sie haben lediglich den 
Wunsch, wieder „normal" zu werden. 
Retardiert oder auch .auffällig plötzlich kommt es 
jedoch in einem späteren Stadium der Schwan
gerschaft, meist erst nach dem 3. Monat, bei fast 
allen Frauen zu irgendeiner Form von Einstellung 
- was nicht unbedingt mit „Beziehung" gleich
zusetzen 1st - zum Embryo. Alle negativen Be
einflussungen von außen (Vorwürfe der Eltern,
Vorhaltungen des Mannes, abfällige Bemerkungen
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der Kollegen usw.) verstärken in dieser Phase die 
bereits vorhandene Abwehrhaltung. Im besten Fal
le z,eigen sich ambivalente Gefuhl,e, nämlich Angst 
und Freude zugleich. Alle Erwartungsvorstellun
gen innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung wer
den im weiteren Verlauf der Schwang,erschaft erst 
nach und nach verpersönlicht. Von dieser Sicht 
her i:st es v,erständlich, daß auch bei ungewollter 
Schwangerschaft, die jedoch ausgetragen wird, die 
vordem negative Kindorientierung zum Zeitpunkt 
der Geburt umschlagen kann in Freude, Glück 
und Dankbarkeit. Das muß aber nicht so sein. 
Es gibt genügend beobachtete FäUe, in denen mit 
der Geburt des :ungewünschten Kindes kein Durch
bruch einer positiven Gefühlseinstellung v,erbun
den war. 

2. Theologisch-ethi$che Erwägungen
Schwangerschaftsabbruch wirft nicht nur juristi
sche, medizinische und psychologische, sondern 
auch ethische Probleme auf. Die Möglichkeit der 
Tötung werdenden Lebens ist eine harte Anfrage 
an verantwortliches Handeln. 
Christen werden bei der Beantwortung dieser An
frage von einer ihnen allen gemeinsamen Gewiß
heit ausgehen: Das Evangelium ist die erfveuliche 
Mitteilung, alles in dieser Welt und in unserem 
Leben kann gut ausgehen, weil es v,erändert und 
erneuert werden kann durch die unerschöpfbare 
Macht der Liebe Gottes in Christus. Menschen sind 
nicht „von Natur" oder „durch die Arbeit" :in 
Ovdnung und heil, sondern werden es in , dem 
Maße, in dem sie durch Liebe v,erändert werden. 
Bestmögliche Lösungen für menschliche Hand
lungen würden sich dann ethisch so gründen: Als 
liebende Geliebte dies,e Welt verstehen und für 
sie einstehen, damit Liebe überall lwmmen und 
Lieblosigkeit gehen kann. 
2.1. Diese Gewißheit wird zwei in der Diskussion 
um den Schwangerschaftsabbruch vordringlich 
herangez,ogene Maßstäbe in ein neues Bezugsfeld 
setzen: 

- Einen einseitig biologistischen Standpunkt, als
genüge zur Beurteilung der Schwangerschaftsu!ll
terbrechung allein das biologisch begründete Kri�
terium, daß vom Akt der Zeugung an menschliches
Leben im Werden ist. Zwar ist grundsätzlich da
ran festzuhalten, ,daß in der Entwicklung keimen
den Lebens kein anderer Zeitpunkt als Beginn
menschlichen Lebens anzusprechen ist als der Au
genblick der Befruchtung selber. Aber unter der
Verkündigung der Liebe Gottes erkennen wir, daß
menschliches Leben mehr ist als physische Le
bendigkeit. Zur Menschlichkeit menschlichen Le
bens gehören konstitutiv Annahme und Anerken
nung, sowie Gewährung von Freiheit und Zu
kunft hinzu. Die Debatte um die Schwanger
schaftsunterbrechung, die nicht in diese Dimens:i!on
vovstößt, hält sich im Vorfeld auf.

- Einen einseitig gesetzlichen Standpunkt, als
sei zur Entscheidungsfindung die Berufung auf
das ·5. Gebot allein ausreichend. Zwar ist grund
sätzlich daran festzuhalten, daß es Gott der Schöp
fer selber ist, der das Töten verbietet, weil Le-

ben .seine Schöpfung ist. Aber das 5. Gebot is 
von der Verkündigung der Liebe Gottes in Chri 
stus her aus seinem Verbotscharakter herausge 
holt in eine Ermächtigung, als Handeln der Lieb 
das Leben zu fördern, intensiver und umfassende 
als das Gesetz, das Leben nur schützt. 

2.2. Die Liebe Gottes in Christus läßt sich aucl 
bestimmen ,als Anna'hme des Menschen durcl 
Gott. Die christliche Ethik überträgt diese Annah 
me durch Gott in unsere Verantwortung: Als an 
nehmende Angenommene s,tehen Christen für Le 
ben ein. 
„Menschliches Leben ist nur dann menschliche 
Leben, wenn und sofern •es angenommenes Le 
ben ist. Annahme und Anerkennung gehören zun 
Leben eines Menschen, besonders eines Kinde1 
liebensnotwendig wie der Atem, die Ernährun, 
oder die Durchblutung. Nichtangenommenes Le 
ben führt zu Krankheit, Aggression und Tod. In 
anthropologischen Grundgedanken der Annahm 
wird die Menschlichkeit des werdenden Leben 
mit der freien Entscheidung der Eltern und de 
Gesells,chaft vermittelt. Zur Zeugung und Austra 
gung des Kindes gehört die Annahme durch El 
tern und Gesellschaft konstitutiv hinzu. Die Frei 
heit der Eltern und die mens,chliche Würde de 
Kindes sind zwei Seiten' dieser Annahme." (Nr. � 
2.3. In der theologisch-ethischen Diskussion 1iege1 
zur Frage des Schwangerschaftsabbruchs aus un 
ters,chiedlichen Begründungszusammenhängen ver 
schiedene Beiträge vor. Einig,e sollen im folgende1 
nach ihren Ansätzen geordnet und befragt wer 
den. Dabei ist ,eine gewisse SchematisLerung iJ 
Kauf zu nehmen. Keiner dieser AnsätZie tritt em 
pirisch rein zu Tage. 

2.3.1. Eine Norm- oder Gebotsethik wird den 
Schwangerschaftsabbruch gegenüber vom Verbo 
des Tötens aus,gehen. Leben muß bewahrt urn 
erhalten werden, weil dies Gottes Willen ent' 
spricht. Die Normethik fordert also Gehorsam 
Sie möchte den Menschen vor Gefährdunge1 
schützen und ist darum weniger an seiner Er 
neuerung als an seiner Einfügung in bestehend, 
Ordnungen orientiert. 
Genügt die Berufung auf die vor Gefährdung be 
wahrende Funktion des Gesetz,es? Geht von de 
erneuernden Macht der Liebe Gottes nicht meh 
aus als nur Bewahrung des, Lebens um jeder 
Preis - nämlich Fülle der Liebe als Annahm, 
des Lebens? 
2.3.2. Eine christologische Ethik wird angeskht 
der Frage des Schwangerschaftsabbruchs das Nei1 
Gottes zur Tötung von Leben als das Ja seine 
Gnade auslegen: im gehorsamen Verzicht au. 
Interruptio liegt zugleich die Freiheli.t, das Lebe1 
des kommenden Kindes anzunehmen, wie Got 
alle Mens,chen in Christus angenommen hat. (N1 
3) 
fot in dies.er an Christus orientierten Ethik de 
Blick auf die konkrete pevsönliche und gesell 
schaftliche Situation freigegeben? 
2.3.3. Eine an der Situation orientierte Ethik wirc 
die Frage des Schwangerschaftsabbruchs so ange 
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hen, daß sie die christliche Tradit�on nicht als 
autoritative Vorgabe hinnimmt, sondern skh durch 
sie die Problemkonstellation erhellen läßt. Di.e 
Lösung findet sich jeweils konkret im Zusammen
wirken von Situationskenntnis, Sachinformation 
und Liebe. (Nr. 7) 
Steht die Situationsethik nicht in der Gefahr, aus 
der christlichen Tradition jeweils nur den Aspekt 
auszuwählen, der sich ihr von der 'Situation her 
anbietet? Läßt sie über die punktuelle Entschei
dung hinaus einen ausreichenden Blick auf Ge
samtzusammenhänge zu, vor allem auf diejenigen, 
die unsere gegenwärtigen Entscheidungen mit zu
künftigen Entwicklungen verbinden? 
2.3.4. Eine zukunftsorientierte Ethik wird ange
sichts des Problems Schwangerschaftsabbruch die 
Ambivalenz von 'Zukunft in ihre Entscheidungs-' 
findung einbeziehen. Zukunft als Fortsetzung bis
heriger Tendenzen und Gesetzmäßigkeiten fordert 
Planung. Zukunft als Einbruch des Unberechen
baren fordert eine über Planung heraus,gehende 
Einstellung: Hoffnung. Wo ein Schwangerschafts
abbruch vorgenommen werden soll, weil das Kind 
nicht „g,eplant" war, wird zukunfts,orientierte Ethik 
deutlich machen, daß Planung nicht einziges, Kri
terium für das, Leben dieses Kindes sein darf. Sie 
wird fragen, ob und wie es von· liebender Hoff
nung in sein Leben geführt werden kann, und 
zwar mit allen Konkretionen, die solche Planung 
und Hoffnung fördert: Wohnraum, Finanzen, Kraft 
und Zeit deT Eltern (oder der Mutter) usw. (Nr .. 13) 
'Unterschätzt die zukunftsorientierte Ethik nicht. 
den Druck der konkreten Situation, ih der ein

Schwangerschaftsabbruch entschieden wird? Be
deutet die zugemutete Einbeziehung zukünftiger 
Weltprobleme in die Entscheidung nicht eine über
forderung? 
2.4. Ethische Problemfelder 

In der gegenwärtigen. Diskussion um den Schwan
gers,chaftsabbruch werden in Kirche und Gesell
schaft einige Probleme besonders angesprochen. 
Drei von ihnen seien hier zunächst aufgegriffen: 
2.4.1. Das „Wunschkind" 

Die Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs wird 
unter anderem mit der Forderung begründet, daß 
jedes Kind ein „Wunschkind" sein solle. (Nr. 8) 
Kann diese berechtigte, ja selbstverständliche 
Forderung verantwortlicher Elternschaft ausge
rechnet zur Be,gründuhg der Tötung bereits wer
denden Lebens verwandt werden? Was wir für die 
Zukunft unserer Gesellschaft wie der Weltgesell
schaft am drigendsten brauchen, sind allerdinjs 
geliebte, von vornherein geliebte Kinder. Die Lei
den der ungeliebten Kinder, die nur geboren wer
den, um in Lieblosigkeit zu verkommen, müs-' 

sen wir als etwas ebenso Furchtbares sehen ler
nen wie di.e Ausbeutung, Kriege und Hunger. Ge·
burtenregelung, die auf „Wunschkinder" ausgeht, 
ist darum heute mehr als eine individuelle An
gelegenheit. Sie ist eine gesellschaftliche Notwen
digkeit - um der Zukunft der Kinder \willen. 
Dabei ist deutlich zu sagen: 
Interruptio ist keine Methode der Geburtenrege-

lung. Jedes, Kind bedarf vorgängigen Geliebtseins. 
Dieser Satz ist zu entfalten: 

· Die Eltern jedes, Kindes bedürfen selbst zuerst
der Erfahrung der Tragkraft und Macht der Lie
be. Je intensiver zwischen ihnen die Grundfunk
tion der Liebe geschehen: Entdecken, Vergeben,
Vorausdenken und Gemeinschaft in allem, desto
gewisser werden sie einem Kind gerecht werden
können.
Die Liebe geht vor dem Kind her und macht
Platz und Zeit für es frei. Dies 'ist über alle per
sönliche Entscheidung hinaus ein gesellschaftliches
Problem, vor allem hinskhtlich der Wohnungs
und der Zeitproblematik, aber auch der Krippen
und Kindergartenplätze und weiterer sozialer Ein
richtungen und Hilfsmaßnahmen.
Die technische Seite der Geburtenregelung stößt
noch immer auf den Vorbehalt, das „Techni<sche"
störe die Liebe.
Demgegenüber wird sich Liebe zwischen den Part
nern heute gerade dort• voll und frei ·verwirkli
chen, wo sie in ihr Entdecken, ihr Vorausdenken
und ihre Gemeinsamkeit in allem alle Möglichkei
ten unä Mittel hineinnimmt. Hier 1st eine erziehe
rische Nachholarbeit gesellschaftlich geboten. Die
Bedenken gegen die ultima ratio der Geburtenre
gelung, den Schwangerschaftsabbruch, müssen
ebenso groß sein wie die gegen das Entstehen un
geliebter Kinder.
Die Grenze der Geburtenrege1ung. liegt da, wo die
Grenze der Liebe ist. Wenn die Regelung zur lieb
los-rationalen Planung wird, ist das für die Part
ner selbst gefährlich. Planung urid Liebe gehören
zusammen.
Im Zusammenleben von Eltern mit ihren heran
wachsenden Kindern bedarf das Gespräch über
Liebe und Geburtenregelung eines kräftigen Auf
triebs. Die Familie sollte und könnte nach wie vor
der Ort sein, an dem Jugendliche vorausdenkende
Vorarbeit für ihre Zukunft geleistet bekommen.

2.4.2. Gleichberechtigung

Als weiteres Hauptargument für eine Freigabe des
Schwangerschaftsabbruchs wird in der öffentlichen
Diskussion das Prinzip der Gleichberechtigung der
Frau herangezogen. Das Leben einer Frau müsse
befreit werden von biologis,chen Zufällen, die .sie
in Ausbildung und Berufsausübung beeinträchtigen
und faktisch hinter den Mann zurücksetzen. Sie
müsse, nu·ri auch im Blick auf ihre eigene Per
�önlichkeitsentfaltung, den Zeitpunkt selbst bestim
men können, in dem :s,ie däs Austragen eines Kin
des für verantwortlich hält.
Es ist einzuräumen, daß auch in unserer Gesell
schaft noch vi.el zu leisten sein wird, um dem
Prinzip der Gleichberechtigung der Frau wirklich
Geltung zu verschaffen .. Zukunft 'hängt in der Tat
in entscheidendem Maße mit davon ab, ob Frauen
die rechten Chancen erhalten, den ihnen möglichen
Beitrag für Leben und Entwicklung der Gesell
schaft zu leisten. Hier stehen jahrhundertelange
Traditionen der Rollenverteilung zwischen Mann
und Frau im Wege, deren Aufarbeitung einen län
geren Prozeß des Umdenkens, verbunden mit ei-
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ner Fülle praktischer Maßnahmen, erfordert. Die
ser Prozeß ist im Gange. 
Ist aber wirklich etwas für die Glekhberechtigung 
der Frau· und damit die Ges taltung von Zukunft 
getan, wenn Frauen das ihnen eingeräumte Recht 
wahrnehmen, sich von „biologischen Zufällen", 
auf dem rigorosen Weg eines Schwangerschafts,
abbruchs, zu befreien? Die Durchsetzung und 
Wahrnehmung von Gleichberechtigung wird im
mer nur eine Sache von Frau u n d  Mann gemein
s,am sein können. Die Tatsache, daß di.e Frau in 
den ers•ten •9 Monaten des Lebens eines Kindes 
und in der Stillzeit die. Hauptengagierte für das 
Kind ist, gehört zu den Konstanten in der Rollen
verteilung. Gleichberechtigung würde hier heißen.. 
daß der Mann seine mehr passive Rolle der ersten 
Zeit d'tlrch einen umso aktiveren Einsatz in der 
späteren Pflege und Erziehung der Kinder wett
macht. Der Umgang mit Kindern i.sit eine Schule 
der Zukunft, die beide Geschlechter gleichmäßig 
wahrnehmen sollten. Dij Last und Freude des 
Kinderhabens sowie die Lasten und Freuden der 
Berufstätigkeit gleichwertig auf beide Geschlechter 
Z:U verteilen, würde viel Freudlosigkeit und Unzu
'friedenheit auf beiden Seiten abbauen und den na
türlichen Willen einer Generation, Kinder ru ha-
ben, wieder freilegen. 
Gleichberechtigung würde aber auch heißen, daß 
die Gesellschaft Eltern und alleinstehenden Müt
tern weitere Entlastungen bei der Pflege und Er
ziehung der Kinder . zuteil werden läßt, Hier wer
den schon eine Reihe von Hilfen rur · Verwirkli.,
chung von Gleichberechtigung bereitgestellt - für 
weitere gilt es, sich einzusetzen -, die eher ergri,f
fen werden· sollten als der irreparable Weg des 
Abbruchs einer Schwangerschaft. 
2.4.3. Annahme des JiUßerehelich geborenen Kindes 
durch die christliche Gemeinde 
Anläßlich der Debatte um den Schwangerschafts
abbruch wird sich die christliche Gemeinde 2:u fra
gen haben, was sie selbst versäumt hat, wieweit 
sie Frauen, die Angst vor der „Schande" des soge
nannten unehelichen Kindei, hatten, alleingelas-sen, 
durch eine enge Moralauffassung Menschen unter 
Druck ges,etzt hat. 
Die Kirche hat in der Vergangenheit zweifellos 
einen nicht unwesentlichen Anteil daran, daß Se
x1.11alität tabuisiert und eher mit Sünde und . Ge
setz als mit Freiheit und Verantwortung in Zusam..; 

menhang gebracht wu,i,de. Um einen Prozeß des 
Umdenkens in Gang zu setzen und einen positiven 
Beitrag im Bereich sexualethischer Erziehung let
sten zu können, wird sich die •christliche Gemeinde 
heute fragen müssen: 

Warum hält sich die Vorstellung von einer be
stimmten Rollenverteilung zwis,chen Mann und 
Frau im traditionellen Sinn besonders hart
nädtig in der Kirche? 
Wieweit verwechs,eln Gemeindeglieder und 
Pfarrer eine herkömmliche (kleinbürgerliche) 
Sexualmoral mit christlicher Moral? 
Genügt es, wenn in der Kirche sexualthische 
Erziehung ausschließUch als Vorbereitung auf 

die Ehe verstanden wird? 
Wird Sexualität - besonders vor und außerhalb 
der Ehe - immer ncteh als Berekh der Versu
chung und . Sünde vers-t.anden? 
Werden außerhalb der Ehe geborene. 'Kinder 
und ihre Mütter in der Gemeinde diffamiert 
oder finden sie selbstverständlich ihren Platz? 
Gibt es in der Kirche einen moralischen Druck, 
der eine unverheiratete Schwangere aus der 
Gemeinde vertreibt oder 50gar aus Angst vor 
„Schande" ihr den Gedanken nahelegt, das 
Kind abtreiben zu lassen? 
Liegt dieser Druck besonders auf Frauen in 
kirchlicher Ausbildung oder kirchlichen Be
ru,fen, di.e außer der moralischen Diffamierung 
mögUcherweise auch berufliche Nachteile er
warten müssen? 
Herrscht 1n der Gemeinde eine Atmosphäre, 
die es erlaubt, Fragen der Familienplanung 
oder auch di,e Frage eines eventuellen Schwan
gerschaftsabbruchs zu besprechen? 
Würde eine Frau, die eine Abtreibung hinter 
sich hat, in der Gemeinde angenommen wer
den, auch wenn ihre_ Handlung.sweise bekannt 
ist? 

Man wi.rd zugeben müssen, daß in der Kirche 
weitgehend eine Moralauffassung herrscht, die 
mehr durch Verbote und Forderungen als durch 
verantwortete Freiheit und praktizierte Vergebung 
bestimmt ist. Solange die Kirche nicht bereit ist, 
unverhei.r�tete Frauen mit ihren Kindern anzu
nehmen, ohne sie moralisch zu diffamieren, oder 
- wenn es sich um kirchliche -Mitarbeit handelt
- sie beruflich. zu benachteiligen, wird das Nein der
Kirche zum Schwangerschaftsabbruch höchst frag
würdig sein oder sogar wnglaubwürdig klingen.
Die Notwendigkeit des Umdenkens der Kirche,
insbesondere die Notwendigkeit ,einer Begründung
der Sexualethik im Evangelium und nicht im Ge
setz, w1rd aus dem gegebenen Anlaß deutlich.
Für die Kirche kann es nicht in erster Linie ·
um -da'S Pro oder Contra zu der neuen gesetzlichen
Regelung •des. Schwangerschaftsabbruchs gehen, 
sondern um dte Herstellung von geistigen und ma
teriellen, psychischen und sozialen Bedingungen
für die Annahme von menschlichem Leben in
Familie und Gesellschaft.
3. Aktivitäten des Bundes der Evangelischen Kir
chen in der DDR
An folgenden Stellen im Bund der Evangelischen
Kirchen in der DDR wird die zur Zeit besonders
aktualisierte Frage des Schwangerschaftsabbruchs
im Zusammenhang mit weiteren sexualethischen
und pädagogischen Fragen aufgegriffen, bearbeitet
und der Versuch unternommen, praktische Hilfen
für die Gemeinden zu vermitteln.
3.1. Ausschuß Kirche und Gesellschaft -
F AK Zusammenarbeit v-on Mann und Frau in
Kirche, Familie 1md Gesellschaft: Weitere Orien
tierungshilfen.
3.2. Ausschuß für kirchliche Unterweisung: .Mo
delle für GeschlechtererziE:hung.
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3.3. Ausschuß für kirchliche Jugendarbeit - Stu
dienreferat: 
Programme für die Behandlung sexualethischer 
und pädagogischer Fragen in der kirchlichen Ju
gendarbeit. 
3.2. und 3.3. arbeiten in Kooperation mit 3.1. 
3.,4. Kommission für Ausbildung - FAK Pfarrer
weiterbildung: Planung eines Studienkurses für 
Pfarrer 1973 (Krummenhennersdorf, August bis 
Oktober) zur Thematik: ,,Theologische Ethik der 
Geschlechterbeziehungen und Beratungshilfe" 
3.5. Innere Mission und Hilfswerk -
Ehe- und Familienberatung 
Im Rahmen von IMHW. bes,tehen 16 Ehe- , und 
Familienberatungsstellen, die von den Gemeinden 
in Anspruch genommen werden können. Mitarbei
ier der Beratungsstellen arbeiten prophylaktisch 
durch Vorträge über verschiedene Ehe-, FamiUen
und Sexualprobleme sowie in Form von Einzel
beratung in konkreten Lebenskonflikten. 

Anhang 
Evangelische Ehe- und Familien-Beratungsstellen 
in der DDR 

1. Ev. Beratungsstelle Berlin
Leitung: Frau E. Blauert, 1035 Berlin,
Frankfurter Allee 63, Telefon 58 25 75

2. Kir,chliche BeratW1gsstelle Dresden
Leitung: Frau G. Rabast, 806 Dresden,
M.-Luther-Platz 6, Telefon 50540

3. Ev. Ehe- und Familienberatungsstelle Eisenach
Leitung: Frau I. Knoth, 59 Eisenach, Amra
straße 37, Telefon 36 01

4. Kirchliche Ehe- W1d Familienberatungss,telle
Erfurt
Leitung: Pfarrer Dr. Steege, 50 Erfurt, Predi
gerstraße 3, Telefon 26214

5. Ev. Ehe- und Familienberatungsstelle Halle
Leitung: Frau S. Schuster, 40 Halle, Am Wei
denplan, Stadtmission

6. Ev. Beratungsstelle Jena
Leitung: Frau A. Siebert, 69 Jena,
A.-Puschkin-Plaiz. :2, Telefon 2 65 IJ7

7. Kirchliche Beratungsstelle Karl-Marx-Stadt
Leitung: Frau E. Fischer, 9113 Claußnitz
bei Karl-Marx-Stadt, Telefon 4 44 32

8. Ehe- und Familienhilfe Leipzig
LeitW1g: Frau M. Bassenge, 701 Leipzig,
Brüde11straße 39, Telefon 2 16 .01/02

9. Kirehlich-pädagogische BeratW1gsstelle Naum
burg
Leitung: Frau E. Kleeberg, � Naumburg,
Neuenguter 16, Telefon 45 70

10. Beratungsstelle für Ehe- und Mutterhilfe Neu
ruppin
Leitung: Frau L. Behrendt, 195 Neuruppin,
Rudolf-Breitseheid-Straße 56, Telefon 22 41

11. Mütterhilfe und Eheberatung Potsdam
Leitung: Frau H. Uhle, 15 Fotsdam-Hermanns-

weroer, Hoffbauer-Stiftung, Telefon Pot.sdam 
21436 u. 22974 

12. Ev. Beratungsstelle Leipzig-Land
Leitung: Frau R. Herrmann, 701 Leipzig,
Nikolai-Kirchhof 3

13. Ev. Beratungsstelle Eberswalde
Leitung: Frau H. Petri, 13 Ebers,walde,
Wilhelm-Pieck-Straße 84

14. Ev. Beratungsstelle Schwedt (Oder)
Leitung: Frau R. Seefeld, 113 Schwedt (Oder),
Oderstraße 18

15. Ev. Beratungsstelle Kremmen
Leitung: Frau U. Schulz, 1423 Kremmen, Kirch
platz 1

16. Ev. Beratungsstelle Horka (Oberlausitz)
Görlitzer Straße &4
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Nr. 5) Predigtmeditation zum Bußtag 1972 

Dev Konvent der Bischöfe der Evangelischen Kirchen 
in der Deutschen Demokratischen Republik hat vor
geschlagen, den diesjährigen Bußtag unter das Thema: 
,,Die Würde des Anderen" zu stellen und in den Gottes
diensten über Römer 12, 10 „Einer komme dem andern 
in Ehrerbietung zuvor" zu predigen. Die leitenden 
Geistlichen sind der Meinung, daß dieses Thema in 
guter Weise das Anliegen der Bundessynode auf
nimmt und konkretisiert. 
Nachstehend bringen wir die Predigtmeditation zur 
Kenntnis, die Pfarrer Dr. Wollstadt - Rothenburg 0./L. 
erarbeitet hat. In Filialgemeinden, in denen etwa am 
Bußtag selbst kein Gottesdienst gehalten werden kann, 
sollte das Thema bei anderen Gelegenheiten behandelt 
werden. 

In Vertretung 
L a b s  

I. Zum Text

Die im Griechischen nur aus drei Begriffen bestehen
de Mahnung gehört zum paränetischen Teil des Römer
briefes. Das Stichwort. ,,agape" (Liebe) beherrscht die 
Verse 12, 9-21. Es wird in den· konkreten Lebensvoll
zug hinein entfaltet. Dabei handelt es sich stets um 
Verhaltensweisen des Christen. 
Nach Michel (Der Brief an die Römer, z. St.) kapn 
man die Ermahnungen in den Versen 10-13 paarweise 
einander einordnen. Die dem andern erwiesene Ehr
erbietung ist demnach Ausdruck der Bruderliebe (phi
ladelphia), in der die Liebe (agape) die besondere 
Form der „fürsorglichen Liebe" annimmt, ,,die der 
Bruderschaft entspricht" (vgl. 1. Thess, 4,9; 1. Petr, 1,22; 
Hebr. 13,1; 2 Petr. 1,7). (Michel a.a.O. zu. V 10 a) · 
,,Timee" ist hier aktiv zu verstehen als Ehrerweisung, 
Ehrebezeugung (vg1. 1. Tim. 6,1; 1. Petr. 3,7; 1. Thess. 
4,4; Röm. 13,7). 
„Prohegeomai" heißt: jemandem vorangehen, ihm den 
Weg zeigen. 
Michel bietet drei Übersetzungsmöglichkeiten an: 
,,1. in Fragen der Ehre soll einer dem anderen zuvor
kommen; 2. durch Ehrerweisungen einem andern vor
angehen, einen anderen in der Ehrerweisung über
treffen; 3. den andern höher achten als sich selbst. 
(Phil. 2,3)" 
Im Unterschied zur Parallele Phil. 2,3 legt m. E. 
Römer 12, 10 auf dem Hintergrund der gleichen de
mütigen Haltung den Ton mehr auf das aktive Vor
angehen im Ehrerweis (siehe 2). 
,,Allelomi", einander, zeigt in seiner doppelten Ver
wendung in •vers 10 die Gemeinde als den Raum an, 
in dem herzliche Bruderliebe und zuvorkommender 
Ehrerweis geschehen. Schlatter (Erläuterungen z. St.) 
betont, daß es gerade die durch die Liebe geschaffene 
Vertraulichkeit erfordert, daß wir dabei sorgsam die 
jedem gebührende Ehre bewahren. 
Doch öffnet der weitere' Kontext den Blick über die 
Gemeinde hinaus (V. 14 u. 17 ff). Zugleich korrigieren 
die anderen Mahnungen ein sich etwa einschleichen
des falsches Verständnis von der geforderten Ehrer
bietung: 
Vers 9 a weist jede schauspielerische Heuchelei in der 
Liebe und also auch im Ehrerweis ab. 
Vers 9 b: Wenn das Böse verabscheut und mit dem 
Guten eine feste· Ver'bindung. eingegangen wird, bleibt 
keine Unklarheit über gut und böse in der Ehrer
bietung. 

Vers 11: Ehrerbietung kann nicht zur Flucht in verant
wortungslose Trägheit werden, wenn der Geist Gottes 
den Christen im Eifer der Liebe glühen läßt und er 
sich im Dienst des Herrn weiß. 

Vers 12: Den Ehrerweis geben sich Menschen, die das 
· ewige Ziel vor Augen haben und deshalb in hoffnungs
voller Freude leben. Geduld und Gebet machen sie
auch in' der Bedrängnis dazu frei.

Vers 13: Ehrerbietung zeigt sich dem notleidenden
Bruder gegenüber in handfester Diakonie.

Vers 15: Sie erweist sich als echt in Mitfreude und
Mitleiden.
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Vers 16: Gegenseitig dargebracht ist Ehrerbietung Aus
druck der Einmütigkeit in der Demut. Wer nicht ehr
geizig zu sein braucht, kann die Ehre anderen geben. 
Vers 14: Selbst den Verfolgern gegenüber kommt dies 
zum Ausdruck. Wer sie segnet und ihnen nicht flucht, 
ehrt sie in der Liebe·, die Jesus geboten hat (Matth. 5,44). 
Verse 17-:H: Allen Menschen gegenüber ist das Trach
ten nach Gutem, das das Böse überwindet, nach Frie
den,· der Gott die Ver�eltung überläßt, nach Hilfelei
stungen, die den Gegner zur Einsicht und Umkehr 
bringen, der gebotene Ehrerw'eis. 

Hierauf folgt dann Kapitel 13 mit der Aufforderung 
zum Ehrerweis denen gegenüber, die im Staat beson
dere Verantwortung, tragen. 
Der Zusammenhang der Parallelstelle Phil. 2,3 z�igt 
die Wurzel dieser diakonischen Demut in der Ge
sinnung des Christus, der Knechtsgestalt annahm, 
Mensch wurde und in dei· Erniedrigung gehorsam war 
bis zum "l'ode am Kreuz. 

An diesem Totaleinsatz der Liebe ist· abzulesen, was 
Ehrerbietung. im Tiefsten ist. Im Kreuz Jesu Christi 
beweist Gott seine Liebe zu uns Sündern (Joh. 3,16; 
Römer 5,8). Er konnte uns keine höhere Ehre erwei
sen, als. daß er seinen Sohn für uns dahingab. Darum 
haben wir den � ehren, für den Christus gestorben 
ist (1. Kor. 8,11; Römer 14,15). 

II, Zum Thema: Die Würde des anderen 

Mit dem zuletzt Gesagten haben wir die Würde des 
anderen schon beschrieben. Die Würde des Menschen 
liegt nach bibUscher Erkenntnis nicht im Menschen 
selbst als ein Unverlierbares., das ihm von Natur aus 
zu eigen ist. Sie ist allein in der Würde zu findtm, die 
Gott ihm gibt. 

Die Würde des Menschen ist darin begründet, daß er 
Gottes Geschöpf ist. Er wird ins. Dasein gerufen, um 
antwortender Partner, um Bild Gottes zu sein. In der 
Auflehnung gegen Gott tritt der Mensch selbst' diese 
seine Würde in den Staub. Der Verachtung des 
Schöpfers folgt! die Verachtung des Bruders (1. Mose 
3 u. 4). Doch Gott erbarmt sich des Menschen. In der 
Begnadigung erhält er ihn. Er achtet ihn so großer 
Ehre wert, daß er seinen Sohn für ihn preisgibt. Die 
Würde des Menschen ist die des von Gott teuer Er
kauften, der durch Christus geUebt, · erlöst und zum 
Leben mit Gott berufen ist. Die Ehre, die Gott seinem 
Sohn gibt, gilt auch dem dureh ihn Erlösten. Es gibt 
keine höhere Würde, als Kind Gottes zu sein das von 
der Liebe des Vaters lebt. 

' 

Vom Angebot dieser Liebe Gottes ist kein Mensch aus
geschlossen. ,,Daß Gottes Liebe zu mir gekommen ist, 
erinnert mich immer wieder daran, daß sie allen gilt. 
Wollte ich von einem andern urteilen, er sei ihrer 
nicht wert, müßte ich damit mich selbst von Gottes 
Liebe. ausschließen. Komme ich in die Versuchung,
den einen oder anderen Menschen zu verachten soll 
ich mich daran erinnern, daß er mein Bruder: ist' oder 
doch einer, der nach Gottes Willen in Christus mein 
Bruder sein sollte, ein Mensch, für den Christus gestor
ben ist", (Se, Chr:istl. Ethik, München 1949, S. 155) 
Der andere, dess.en Würde ich zu achten habe, ist also 
der von Gott Geliebte. Es ist „der Nächste", den ich 

lieben soll wie mich selbst (Lukas 10,27). 
Er begegnet mir im engsten Kreis meiner Familie. 
Er begegnet mir in der Gemeinde, in der die Bruder
liebe herzlich sein soll. 
Er begegnet mir im Notleidenden, der meiner Hilfe 
bedarf. 
Er begegnet mir als Mitmensch; auf der Straße als 
Verkehrsteilnehmer, im Betrieb als Arbeitskollege, in 
der Freizeit als Teilhaber der Freude. 

Er begegnet mir unter der Last der Verantwortung in 
Staat und Gesellschaft. 
Er begegnet mir als Fremder, der mir mit seiner 
Lebensweise ungewohnt und vielleicht abstoßend ist. 
Er begegnet mir als Andersdenkender, vielleicht als 
Gegner und Verfolger, 

Es ist immer der von Gott geliebte Mensch, für den 
Christus gestorben ist. Diese seine Würde habe ich zu 
ehren. Deshalb werde ich aufgefordert, ihm mit mei-
nem Ehrerweis voranzugehen. 

Ill. Text und Thema am Bußtag 
Der Bußtag hat theologisch einen dreifachen Charakter: 
a) Er ist ein Tag fürbittenden Eintretens der Kitthe

für die Schuld unseres Volkes vor Gott. Dies aber
kann nur in der Erkenntnis und im Bekenntnis der
eigenen Schuld geschehen.

b) Am Bußtag soll die Kirche in besonderer Weise die
Geltung der Gebote Gottes in allen Bereichen des
Lebens bezeugen.

· c) Der Bußtag ist ein, .Tag der Gewissensprüfung für
den einzelnen vor Gott; denn auch der einzelne 
Christ schuldet seiner Umwelt das Zeugnis von 
Gottes Willen. 

(Vgl. K. Dienst, Buß- und Bettage, in RGGS Bd. I, 
Sp. 154.0, Tübingen 1957) 

Aufgabe des Predigers am, Bußtag ist es also, durch 
Text und Thema den Ungehorsam gegenüber Gottes 
Willen deutlich .zu machen und zur Umkehr zu rufen. 
Wo wird bei uns die Würde des Menschen als des von 
Gott Geliebten verletzt? Wo haben wir dem anderen 
die gebotene Ehrerweisung versagt? Zur Konkreti
sierung können die unverzichtbaren Elemente der 
Menschenwürde dienen, die in den Artikeln der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte der Ver
einten Nationen von 1948 genannt werden. 
1. Wer als Preqiger fürbittend vor' Gott für die Schuld

seines Volki=i� eintritt, darf nie vergessen, daß das
Gericht am Haus Gottes beginnt (1. Petrus 4,17). Wie
verkehren wir eigentlich miteinander in der Kirche?
Ist der Umgang der für die Leitung Verantwort
lichen, der Pfärrer, der Mitarbeiter und der anderen
GemeindegUeder miteinander von der ungeheuchel
ten Bruderliebe geprägt? Wer kommt wem mit Ehr
erbietung zuvor?
Versagen wir einander den schuldigen Respekt etwa
aus patriarchalischen oder revolutionärem. Denken?
Wenn wir einander als Brüder ehren, können wir
den anderen nicht verachten, verdächtigen schmä
hen und überrollen. Von oben nach unten, v�n unten
nach oben und quer hindurch erwartet Gott in
seinem Hause den gegenseitigen Dienst vorangehen
den Ehrerweises.
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2. Wie begegnen wir den Menschen, die aus anderten
Völkern zu uns kommen? Suchen wir wirklich
Kontakt mit ihnen, gerade jetzt, wo die Grenzen
sich öffnen? Oder lassen wir alte Vorurteile, schnell
wieder wach werden, wenn wir hier und dort Er
fahrungen machen, ,die uns unangenehm sind?
Sprechen wir die Bitte um Vergebung noch aus,
oder· wollen wir verdrängen . und vergessen, was
einmal war? ,,Wir sind bereit, alles, was die Deut
schen uns angetan haben, zu vergessen, - unter der
einen Bedingung, daß · sie selbst es nicht vergessen",
sagte ein französischer Staatsmann (nach Gollwitzer
in „Junge Kirche" Heft 23/24, S. 574, Oldenburg 1954).
Wie könnte es aussehen, wenn wir den anderen stets
als den von Gott Geliebten begegnen?

3. Wie nehmen wir Anteil am Leiden Andersrassiger,
denen wesentliche Menschenrechte · vorenthalten
werden? Bleibt uns ihr Kampf um Anerkennung,
Ehre und Gleichberechtigung etwa fern und fremd?
Sind wir bereit, persönliche Opfer zu bringen, da
mit ihnen als Menschen, für die Christus gestorben
ist, die Eh.r,e der Freiheit geschieht?

4. Wie begegnen wir den Alten und den Schwachen in
unserer Mitte? ,,Du sollst die Alten ehren und sollst
dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Hen�•.
(3. Mose 19, 32) ..

Die Plätze in den Feierabend- und Alterspflege
heimen in der DDR reichen nur, für ca. 3 % der im
Rentenalter befindlichen Menschen (nach E'itner,
Gerohygiene S. 46, Berlin 1966). Etwa 97 % leben
also in ihren Wohnungen. Ehren heißt hier, ihnen
in J'esu Namen dienen mit Besuch,.Hilfe und Pflege.
Bleiben wir ihnen diese dienende Ehrerbietung
schuldig?

Die vielen geistig und körperlich Behinderten sehnen 
sich nach echter Rehabilation .. Ehren bedeutet für 
sie: ,sie eingliedern in di:e Gemeinde, ernst nehmen 
und fördern. Sie und ihre Eltern brauchen kein be
dauerndes Mitleid. Sie brauchen die sie in ihrer Be
lastung ehrende Liebe, die mitträgt, 

Zuvorkommende Liebe wartet nicht auf den Hilfe-• 
schrei. Sie schaut sich um und greift zu. 

5. Die Kirche Christi hat den Auftrag, .für Würde und
Recht eines jeden Menschen einzutreten, besonders
dessen, . der aus irgendeinem · Grunde herabgesetzt
und verachtet wird, weil Christus unter den Ver
achteten lebt, weil er sie liebt, ehrt die Kir'che die
Würde aller, die im Schatten stehen müssen. Sind
unsere Augen und Türen wirklich offen für sie?

6. Christen ehren die, die in dieser Welt Verantwor
tung tragen. Sie erweisen ihnen diese Ehre durch
ihr Gebet, durch Mitarbeit an der Lösung gesell
schaftlicher Probleme und in freimütiger, verant
wortlich mitdenkender Begleitung. Ehren heißt hier:
Respekt haben vor dem Auftrag des arideren und
dem Dienst, den er allen schuldet, In diesem Respekt
sind Christen den Verantwortlichen die ganze Wahr
heit des Wortes Gottes schuldig. Nehmen Wll" so am
gesellschaftlichen Leben Anteil? Wenden wir dazu
Liebe, Mut und Klarheit auf?"

Buße ist Umkehr zu dem uns liebenden Gott, der uns 
im Wort seiner Vergebung die herrliche Freiheit der 
Kinder Gott.es schenkt. In dieser Freiheit der Ge
Uebten können wir dem andern in Ehrerbietung zu
vorkommep. 

Dr. Hans-Joachim Wollstadt 

Rothenburg 0/L 
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